
Beglaubigte Abschrift 

Ausfertigung 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ERBBAURECHTSVERTRAG 

Heute, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx - 
sind vor mir, 

Dr.  

Notar in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 80802 München, 
gleichzeitig anwesend: 

1. Herr  
X  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
im Folgenden „Grundstückseigentümer“ genannt  
x  
x  

2. X  
x 

X  
x  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
x  
x  
x  
x  
im Folgenden „Erbbauberechtigter“ genannt, 

x  

Die Erschienenen zu 1. und 2. wiesen sich durch Vorlage ihrer amtlichen Ausweispapiere aus. 

Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich nach vorheriger Grundbucheinsicht ihren 
Erklärungen gemäß was folgt: 

 



Abschnitt 1 – Grundbuchstand, Vertragsgegenstand 

§ 1 Grundbuchstand 

Im Grundbuch des Amtsgerichts München von 

xxxxxxxxxxx Blatt xxxx 

ist xxxxx 
als Alleineigentümer folgenden Grundbesitzes eingetragen: 

lfd. Nr. 7 

   FIst.Nr. xxx An der xxxxxxxstraße 
Landwirtschaftsfläche zu 2xxxxx ha 

  FIst.Nr. xxxxxx Die xxxxxxxxxxxxx 
Verkehrsfläche zu 0xxxxx ha 

  FIst.Nr. xxxxx An der xxxxxxxstraße, 
Gebäude- und Freifläche zu 0xxxxx ha 

Der vorbeschriebene Grundbesitz ist wie folgt belastet: 

a)  in Abtei lung II:  

lastend an FIst.Nr. xxx: 
x  
x  
x  
x  

b) in Abteilung III: kein Eintrag 

x  
x  
x 



§ 2 Teilung des Grundbesitzes 

Aus dem vorgenannten Grundbesitz sollen folgende Grundstücke gebildet werden: 

1. x       
 
 
 

 
 

 

 

 

3. x     
 
 

  
 

X  

   
 

 

§ 3 Vertragsgegenstand 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass „Grundbesitz" bzw. „Grundstück" im Sinne der 
nachfolgenden Vereinbarungen das vorgenannte Grundstück Nr. 1 zu ca. xxxxxxxxx ist. 
Nach Vorliegen des amtlichen Vermessungsergebnisses werden die Parteien in gesonderter 
Nachtragsurkunde die Vermessung. anerkennen und das vertragsgegenständliche 
Grundstück bezeichnen. 

Der Erbbauberechtigte beantragt die Vermessung gemeinsam mit dem Erbbauberechtigten der 
Restfläche des oben beschriebenen Grundbesitzes. Der Erbbauberechtigte trägt die Kosten der 
Vermessung (gemeinsam mit dem Erbbauberechtigten der Restfläche). 

 

  

  
  

2. 



Abschnitt lI Allgemeine Vereinbarungen  

§ 1 Bestellung des Erbbaurechts 

(1)  
Der Grundstückseigentümer räumt hiermit dem Erbbauberechtigten am vorbeschriebenen 
Grundbesitz ein Erbbaurecht ein. 

(2)  
Neben der Verordnung über das Erbbaurecht (ErbbauVO) vom 15. Januar 1919 (RGBI. 
S. 72 und S. 122) in der derzeit geltenden Fassung gelten die nachstehenden 
Bestimmungen dieses Vertrages. 

(3)  
Sollten eingetragene Belastungen der Eintragung des Erbbaurechts entgegenstehen, 
werden sich die Vertragsparteien bemühen, das rechtliche Hindernis auszuräumen. Gelingt 
dies nicht, so kann der Erbbauberechtigte vom Vertrag zurücktreten. Die Geltendmachung 
weiterer Rechte ist ausgeschlossen. Insbesondere findet keine Erstattung gern. Abschnitt 
li § 15 Abs. 4 Satz 3 gezahlter Erbbauzinsbeträge statt. Sollte die Landeshauptstadt München 
als Berechtigte des in Abt. II des Grundbuchs an Flst.Nr. 432 lastenden Kanalrechtes nicht 
dessen Löschung bewilligen, verpflichtet sich der Erbbaurechtsnehmer, dieses Recht an 
erster Rangstelle am Erbbaurecht zu übernehmen. Für diesen Fall stimmt der Eigentümer 
bereits jetzt zu, dass die für ihn einzutragenden Rechte (Erbbauzinsreallast, Vorkaufsrecht, 
Vormerkung zur Eintragung einer weiteren Reallast gemäß Abschnitt II § 15 Abs. 6) im 
Range unmittelbar nach dem übernommenen Kanalrecht eingetragen werden. 

(4)  
Der Eigentümer haftet nicht für eine bestimmte Größe, Güte oder Beschaffenheit, Mängel 
des Grundstücks sowie die Verwendbarkeit für den Verwendungszweck, insbesondere nicht 
für die Genehmigungsfähigkeit beabsichtigter Bauten oder sonstiger Anlagen. Dieser 
Haftungsausschluss gilt auch für verdeckte Mängel; der Grundstückseigentümer erklärt 
allerdings, dass ihm solche verdeckten Mängel nicht bekannt sind. In Ansehung dieses 
Gewährleistungsausschlusses sind sich die Parteien darüber einig, dass ein eventueller 
Ausgleichsanspruch gern. § 24 Abs. 2 BBodSchG abbedungen ist. Der 
Erbbaurechtsgeber leistet weiter keine Gewähr für das Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein von Rechten und Lasten, die zu ihrer Entstehung der Eintragung im 
Grundbuch nicht bedürfen. 



§ 2 Ende des Erbbaurechts 

Das Erbbaurecht endet am 30.06.2080. 

§ 3 Zweckbestimmung und Zweckänderung 

(1)  
Das Erbbaurecht wird bestellt für die Errichtung von 6 Mehrfamilienhäusern und einer Tiefgarage 
im Wohnungs- und Teilerbbaurecht im Rahmen der bei Vertragsabschluss zulässigen 
Bebauung, sowie der erforderlichen ober- und unterirdischen Erschließungsanlagen. Die 
Lage und die Geschoßzahl der Gebäude ergeben sich aus dem anliegenden Lageplan, der 
Bestandteil dieser Urkunde ist. Das Erbbaurecht umfasst nicht das Recht auf 
Grundwassernutzung und zur Entnahme von Bodenbestandteilen wie Kies, Sand, Lehm oder 
sonstiger Bodenvorkommen, es sei denn, es handelt sich um Erdarbeiten während der 
Bauerrichtung. 

(2)  
Das Erbbaurecht wird zu Wohnzwecken bestellt. Die Parteien sind sich jedoch einig, dass das 
Erbbaurecht nicht zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses minderbemittelter 
Bevölkerungsschichten bestellt ist. 

(3)  
Das Erbbaurecht erstreckt sich auch auf den für die Gebäude nicht erforderlichen Teil der 

Grundstücke. Der nicht bebaute Teil des Grundstücks darf nur für Anlagen verwendet 
werden, die dem Zweck des Bauwerks dienen. 

(4)  
Eine Änderung des vereinbarten Verwendungszwecks bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Grundstückseigentümers. Dabei kann die Zustimmung von einer 
angemessenen Erhöhung des Erbbauzinses abhängig gemacht werden. 

§ 4 xxx 

X 
x 
xx 
x 

§ 5 Bau- und Unterhaltungsverpflichtung 

(1) 
Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, das/die in § 3 genannte(n) Gebäude innerhalb von vier 
Jahren — gerechnet ab dem Monatsersten, der auf die rechtskräftige Erteilung der 
Baugenehmigung für die geplanten Bauwerke folgt - bezugsfertig zu errichten, spätestens 
bis xxxxxxxxxx. 



(2)   
Das Bauwerk ist unter Verwendung guter und dauerhafter Baustoffe und unter Be-
achtung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und der Bauvorschriften zu 
erstellen. 

(3)  
Dem Eigentümer sind die bei der Bauausführung zugrunde zu legenden oder zugrun-
de gelegten Baupläne mit Baubeschreibung vorzulegen. 

(4)  
Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die von ihm errichteten und die etwa bei Ver-
tragsabschluss bereits vorhandenen Bauwerke einschließlich der Außenanlagen und 
der besonderen Betriebseinrichtungen in einem guten Zustand zu halten und die erfor-
derlichen Reparaturen und Erneuerungen unverzüglich auf eigene Kosten vorzuneh-
men. Kommt der Erbbauberechtigte diesen Verpflichtungen trotz Aufforderung inner-
halb angemessener Frist nicht oder nur ungenügend nach, so ist der Grundstücksei-
gentümer berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Erbbauberechtigten vornehmen zu 
lassen. 

(5)  
Eine wesentliche bauliche Veränderung der Bauwerke bzw. deren teilweiser oder ganzer 

Abbruch bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers. 

§ 6 Besichtigungsrecht 

Der Grundstückseigentümer ist berechtigt, das Erbbaugrundstück und die Bauwerke 
zu jeder angemessenen Tageszeit selbst oder durch Beauftragte zu besichtigen und 
auf ihren baulichen Zustand und ihre vertragsgemäße Verwendung zu prüfen. 

§ 7 Versicherungsverpflichtung 

Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die zu errichtenden und die etwa bei Vertrags-
abschluss bereits vorhandenen Bauwerke zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit dem 
vollen Werte gegen Brand-, Sturm-, Hagel-, ggfs. Heizöl- und Leitungswasserschäden 
auf eigene Kosten zu versichern und während der Laufzeit des Erbbaurechts ord-
nungsgemäß und zum gleitenden Neuwert versichert zu halten. 
Im Falle der Lagerung von Heizöl oder bei Verwendung gewässergefährdender Stoffe 
ist eine angemessene Gewässerschadenshaftpflichtversicherung abzuschließen und 
während der Laufzeit des Erbbaurechts ordnungsgemäß zu unterhalten. 
Der Nachweis über die abgeschlossenen Versicherungen ist dem Grundstückseigen-
tümer jeweils auf Verfangen vorzulegen. 
Kommt der Erbbauberechtigte den vorstehenden Verpflichtungen trotz Mahnung nicht 
oder nur ungenügend nach, so kann der Grundstückseigentümer auf Kosten des Erb-
bauberechtigten für diese Versicherungen selbst sorgen. 



§ 8 Eintritt des Versicherungsfalles 
 
(1) 
Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, bei Eintritt des Versicherungsfalles die Bauwerke 
unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Jahren, in dem vorherigen Umfang wieder aufzubauen. 
Dabei sind die Versicherungs- sowie sonstigen Entschädigungsleistungen in vollem Umfang zur 
Wiederherstellung zu verwenden. 

(2)  
Bei Zerstörungen, die nicht durch eine Versicherung oder durch anderweitige Ersatzleistungen 
abgedeckt sind, ist der Erbbauberechtigte ebenfalls zum Wiederaufbau verpflichtet, es sei denn 
der Wiederaufbau wäre unzumutbar. 

(3)   
Will der Erbbauberechtigte bei der Wiederherstellung wesentlich von den ursprünglich 
genehmigten Plänen abweichen, so bedürfen die Änderungen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Grundstückseigentümers. 

(4)  
Falls ein Wiederaufbau unmöglich ist oder die Beteiligten sich darüber einig sind, dass ein 
Wiederaufbau derzeit nicht erfolgen soll, so ist die Versicherungssumme zur Beseitigung der 
Gebäudereste und zur Tilgung der auf dem Erbbaurecht ruhenden Belastungen zu verwenden. 

§ 9 Besitz- und Lastenübergang 

(1)   
Das Grundstück wird dem Erbbauberechtigten ab dem auf die Beurkundung folgenden 
Monatsersten übergeben. Von diesem Zeitpunkt an gehen Gefahr und die dem 
Erbbauberechtigten zugewiesenen Nutzungen auf den Erbbauberechtigten über. 

(2)   
Der Erbbauberechtigte haftet ab Gefahrübergang für den verkehrssicheren Zustand 
des Erbbaugrundstücks einschließlich seines etwaigen Aufwuchses. Er hat entsprechende 
ausreichende Versicherungen abzuschließen, zu unterhalten und diese auf Verlangen nachzuweisen. 
Abschnitt 11 § 7 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3)   
Der Erbbauberechtigte haftet für alle privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen 
wegen der Verunreinigung oder Beschaffenheit der Gebäude, der Grundstücksoberfläche, des 
Bodens und des Grundwassers. Auf Abschnitt II § 1 Abs. 4 S. 3 wird hingewiesen. 



(4)   
Wird der Grundstückseigentümer von Behörden oder sonstigen Dritten in Anspruch 
genommen, kann er vom Erbbauberechtigten Freistellung verlangen, soweit dieser 
nach den Bestimmungen der Absätze (1) bis (3) haftet. Schon vor Fälligkeit des Frei-
stellungsanspruchs kann Sicherheitsleistung verlangt werden, sobald der Grund-
stückseigentümer ernsthaft mit Inanspruchnahme rechnen muss. 

(5)  
Der Erbbauberechtigte hat alle auf das Grundstück und das Erbbaurecht entfallenden 
öffentlichen und privatrechtlichen Abgaben und Lasten einschließlich der Grundsteuer, 
sowie alle mit der Erschließung des Grundstücks zusammenhängende Aufwendungen 
(z. 8. Erschließungskosten und -beiträge, Ausgleichsbeiträge, Nachfolgelasten, Bei-
träge nach dem Kommunalabgabengesetz, Planungskosten etc.) zu tragen. Bereits 
vom Grundstückseigentümer erbrachte Leistungen hat er diesem unverzüglich zu er-
statten. Soweit solche Aufwendungen dem Eigentümer in Rechnung gestellt, von die-
sem aber noch nicht bezahlt sind, hat der Erbbaurechtsnehmer den Eigentümer freizu-
stellen. 

§ 10 Belastungen 

(1)  
Zur Belastung des Erbbaurechts mit einer Hypothek, Grund- oder Rentenschuld, Re-
allast oder einem -Dauerwohn- und -nutzungsrecht nach dem Wohnungseigentumsge-
setz vom 15.03.1951 (Bundesgesetzblatt I S. 175) in der jeweils geltenden Fassung 
bedarf der Erbbauberechtige der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Grund-
stückseigentümers und der Genehmigung nach Abschnitt II § 23 dieses Vertrages. 
Dies gilt auch für jede Änderung des Inhalts der genannten Belastungen, wenn die 
Änderung eine weitere Belastung des Erbbaurechts darstellt. Die Zustimmung wird nur 
für Belastungen erteilt, die den Rechten des Grundstückseigentümers (Erbbauzinsre-
allast und Vorkaufsrecht) im Rang nachgehen und die spätestens drei Jahre vor Ablauf 
des Erbbaurechts amortisiert und gelöscht werden. 

(2)  
Wird das Erbbaurecht mit einem Grundpfandrecht belastet, so verpflichtet sich der 
Erbbauberechtigte dem Grundstückseigentümer gegenüber heute schon, dieses 
Grundpfandrecht dann löschen zu lassen, wenn und soweit es sich mit dem Erbbau-
recht in einer Person vereinigt. Zur Sicherung dieses Löschungsanspruchs ist bei Be-
stellung des Grundpfandrechts eine Löschungsvormerkung für den jeweiligen Grund-
stückseigentümer auf Kosten des Erbbauberechtigten einzutragen (§ 1179 

Ziff. 2 BGB). 

(3)  
Wird das Erbbaurecht mit einer Grundschuld belastet, so tritt der Erbbauberechtigte 
heute schon an den Grundstückseigentümer seine Ansprüche auf Rückübertragung 
oder Löschung dieser Grundschuld ab. Zur Sicherung dieses abgetretenen Anspruchs 
auf Rückübertragung bzw. Löschung einer solchen Grundschuld ist für den jeweiligen 
Grundstückseigentümer eine Vormerkung im Grundbuch bei Eintragung der Grund-
schuld einzutragen (§ 883 Abs. 1 BGB). 



(4) 
Der Grundstückseigentümer stimmt bereits jetzt Belastungen des Erbbaurechts mit 
Hypotheken und Grundschulden zu, wenn 
 
a) sie innerhalb von vier Jahren ab Besitzübergang gemäß Abschnitt II § 9 Abs. 1 

beantragt und bewilligt werden, 
b) sie mit Rang nach der Erbbauzinsreallast und dem dinglichen Vorkaufsrecht des 

Grundstückseigentümers erfolgen, 
c) sie zugunsten von Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kre-

ditinstituten und Versicherungsgesellschaften mit dem Sitz innerhalb der EU 
erfolgen, 

d) zugleich mit den Belastungen Vormerkungen gem. Absatz (2) und (3)  
zugunsten des Grundstückseigentümers eingetragen werden. 
 

(5) 
Vorstehende Bestimmungen gelten entsprechend für Belastungen von Teilen des 
Erbbaurechts. 
 
 
§11 Veräußerung 
 

(1)   
Zur Veräußerung des Erbbaurechts oder eines Teiles hiervon sowie von Wohnungs- 

und Teilerbbaurechten - auch im Wege der Zwangsversteigerung - bedarf der Erbbau-
berechtigte der schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers. Dies gilt auch für 
das Zwangsversteigerungsverfahren zur Auseinandersetzung der Gemeinschaft. 
 
(2)   
Die Zustimmung zur Veräußerung setzt insbesondere voraus, das der Erwerber in 
sämtliche Verpflichtungen aus dem Erbbaurechtsvertrag einschließlich etwaiger Nach-
träge und aus dem Erbbaurechtsverhältnis im Übrigen in notarieller Form eintritt und 
sich dabei gegenüber dem Grundstückseigentümer wegen des jeweiligen Erbbauzin-
ses entsprechend Abschnitt II § 21 der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft. 
 
(3)   
Die Zustimmung bedeutet keinen Verzicht auf Ansprüche des Grundstückseigentümers 
gegen den Erbbauberechtigten aus dem Erbbaurechtsverhältnis, die zum Zeitpunkt der 
Veräußerung bereits dem Grunde nach entstanden sind. Insoweit haften der 
Erbbauberechtigte und der Erwerber gegenüber dem Grundstückseigentümer als 
Gesamtschuldner. 
 
(4)   
Der erste Erbbauberechtigte wird das Erbbaugrundstück gemäß 
Wohnungseigentumsgesetz aufteilen und die einzelnen Wohnungs- und/oder 
Teilerbbaurechtseinheiten weiterveräußern. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass 
der in Abschnitt 1 § 3 bezeichnete Grundbesitz gemäß Wohnungseigentumsgesetz 



aufgeteilt wird und der Erbbauzins auf die einzelnen Wohnungs- und Teilerbbaurechte 
verteilt werden soll. Der Grundstückseigentümer erteilt zur ersten Veräußerung der so 
entstandenen Wohnungs- bzw. Teilerbbaurechte durch den heutigen Erbbauberech-
tigten seine Zustimmung und macht vom Vorkaufsrecht in diesem Falle keinen Ge-
brauch, sofern der Erwerber gemäß Abs. 2 in sämtliche Verpflichtungen aus dem Erb-
baurechtsvertrag einschließlich etwaiger Nachträge und aus dem Erbbaurechtsver-
hältnis im Übrigen in notarieller Form eintritt und sich dabei gegenüber dem Grund-
stückseigentümer wegen des jeweiligen Erbbauzinses entsprechend der Regelung in 
Abschnitt 11 § 21 der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft. 

§ 12 Heimfall und Vertragsstrafe 

(1) 
Der Grundstückseigentümer ist berechtigt, von dem Erbbauberechtigten die Übertra-

gung des Erbbaurechts oder eines Bruchteiles auf sich oder einen von ihm zu benen-
nenden Dritten vor Ablauf der in § 2 vereinbarten Dauer zu verlangen: 

1. bei Verstoß gegen die in Abschnitt 11 §§ 3 - 9 dieses Vertrages vereinbarten 
Verpflichtungen, 

2. bei Zahlungsverzug des Erbbauberechtigten mit dem Erbbauzins in Höhe von 
mindestens zwei Jahresbeträgen, 

3. bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Erbbauberech-

tigten oder bei Ablehnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 

4. bei Anordnung der Zwangsversteigerung, auch zur Auseinandersetzung der 
Gemeinschaft oder bei Anordnung der Zwangsverwaltung des Erbbaurechts, 

5. bei Veräußerung des Erbbaurechts vor Bauerrichtung ohne Bauverpflichtung durch 
den Veräußerer und/oder Erwerber innerhalb der Fristen gemäß Abschnitt II § 5 
Abs. 1, 

6. bei Nichteintritt eines Erwerbers (auch im Falle der Zwangsversteigerung) in die 
schuldrechtlichen Verpflichtungen des Erbbaurechtsvertrages. 

 

(2) 
In den zu Abs. 1 Ziff. 1 und 2 genannten Fällen kann der Grundstückseigentümer vom 
Erbbauberechtigten anstelle der Geltendmachung des Heimfallanspruchs nach vorheriger 
Abmahnung und Überschreitung der vorher festgesetzten Frist die Zahlung einer Vertragsstrafe 
verlangen, es sei denn, den Erbbauberechtigten trifft kein Verschulden. Diese beträgt 50 % der 
Erbbauzinsen, bezogen auf die Dauer des Vertragsverstoßes. Durch die Zahlung der 
Vertragsstrafe wird der Erbbauberechtigte von der Erfüllung 
seiner Verbindlichkeiten nicht befreit. Auch bleibt bei Fortsetzung des Vertragsverstoßes die 
Möglichkeit des Grundstückseigentümers unberührt, den Heimfallanspruch geltend zu machen. 
Für die Dauer der Geltendmachung der Vertragsstrafe gilt die Verjährung des 
Heimfallanspruches als gehemmt. 



(3) 
Gerät der Erbbauberechtigte mit der Zahlung des Erbbauzinses in Verzug, so ist der 
Grundstückseigentümer berechtigt - ggf. anstelle der Geltendmachung des 
Heimfallanspruches und neben der Vertragsstrafe - den Verzugsschaden zu verlangen. 
 

§ 13 Entschädigung und Räumungsverpflichtung bei Heimfall und Zeitablauf 

(1) 

Macht der Eigentümer bei einem zu Wohnzwecken bestellten Erbbaurecht von seinem 
Heimfallrecht gemäß Abschnitt 11 § 12 dieses Vertrages Gebrauch, so hat er dem 
Erbbauberechtigten eine Vergütung von 66 2/3 % des durch Schätzung zu ermittelnden 
gemeinen Wertes des Erbbaurechtes zu erstatten. Kann eine Einigung über den für die 
Schätzung heranzuziehenden vereidigten Sachverständigen nicht erzielt werden, werden 
die Parteien die Industrie- und Handelskammer von Oberbayern um die verbindliche 
Bestellung eines vereidigten Sachverständigen als Gutachter ersuchen. Die Kosten der 
Begutachtung trägt der Erbbaurechtsnehmer, etwaige Kosten des Bestellungsverfahrens 
tragen die Parteien jeweils zur Hälfte. Zusätzlich ist dem Erbbauberechtigten die 
Barabfindung gemäß Abschnitt II § 15 
Abs. 2 anteilig zu erstatten; die Höhe der Erstattung errechnet sich, indem die bezahlte 
Barabfindung mit der Restlaufzeit des Erbbaurechtes nach Heimfall multipliziert und 
durch die vereinbarte Vertragslaufzeit des Erbbaurechtes von 75 Jahren geteilt wird; 
diese Regelung zur Erstattung der Barabfindung erlischt mit Ablauf von 75 Jahren ab 
Besitzübergang gemäß Abschnitt 11 § 9 Abs. 1. 

(2)  
Erlischt das zu Wohnzwecken bestellte Erbbaurecht durch Zeitablauf, so leistet der 
Grundstückseigentümer dem Erbbauberechtigten für die Bauwerke eine Entschädi-
gung in Höhe von 66 2/3 % ihres durch Schätzung zu ermittelnden gemeinen Wertes. 
Der gemeine Wert der Bauwerke ist unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen 
Lage auf dem Grundstücksmarkt im Sinne von § 3 (3) WertV zu ermitteln. Kann 
eine Einigung über den für die Schätzung heranzuziehenden vereidigten 
Sachverständigen nicht erzielt werden, gelten Abs. (1) S. 2 und S. 3 entsprechend. 
Der Grundstückseigentümer kann die Verpflichtung zur Entschädigung bei Zeitablauf des 
Erbbaurechts dadurch abwenden, dass er dem Erbbauberechtigten das Erbbaurecht vor 
Ablauf für die voraussichtliche Standdauer des Bauwerkes verlängert. Hiernach hat der 
Erbbauberechtigte das Bauwerk auf Verlangen des Grundstückseigentümers abzubrechen 
und das Grundstück zu räumen. Lehnt der Erbbauberechtigte eine Verlängerung ab, so 
erlischt sein Anspruch auf Entschädigung. Er ist in diesem Fall verpflichtet, auf Verlangen 
des Grundstückseigentümers das Bauwerk abzubrechen und das Grundstück zu 
räumen. 

(3)   
Macht der Grundstückseigentümer bei einem zu anderen als in Abs. (1) und (2) 
bezeichneten Zwecken bestellten Erbbaurecht von seinem Heimfallrecht gemäß Ab-
schnitt II § 12 dieses Vertrages Gebrauch oder erlischt ein solches Erbbaurecht durch 
Zeitablauf, so hat der Erbbauberechtigte die Gebäude und Anlagen auf seine Kosten zu 
beseitigen und den ursprünglichen Zustand wiederherstellen zu lassen. Der Grund-
stückseigentümer ist aber berechtigt, das Bestehenbleiben der Grundstücksaufbauten 
und Anlagen einschließlich aller Bestandteile zu verlangen. Eine Entschädigung ist nicht 
zu leisten. 



(4)  
Bei gemischten Zwecken gilt die Regelung gern. Abs. (3), falls der Nutzungsanteil 
gern. Abs. (3) mehr als die Hälfte der Gesamtgebäudefläche ausmacht. 

(5)  
Bei der Entschädigung werden die Bauwerke, die bei Vertragsabschluss bereits vorhanden 
waren und die der Erbbauberechtigte nicht gegen Bezahlung übernommen hat, nicht in 
Ansatz gebracht. Ebenso werden Bauwerke, die nach Vertragsabschluss ohne 
erforderliche Zustimmung des Grundstückseigentümers errichtet wurden, nicht berücksichtigt; 
entsprechendes gilt für Änderungen von Bauwerken ohne Zustimmung des 
Grundstückseigentümers sowie für Sonderausstattungen wie z. B. Schwimmbad und 
Sauna. 

(6)  
Übernimmt der Grundstückseigentümer gemäß § 33 Abs. 2 ErbbauVO Schulden und 
Lasten, so sind diese auf die Entschädigung anzurechnen. Übersteigen die Schulden oder 
Lasten die Entschädigung, so ist der Erbbauberechtigte verpflichtet, die überschießenden 
Beträge dem Grundstückseigentümer zu erstatten. 

§ 14 Verdinglichung des Inhalts 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass Abschnitt 11 § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 
Abs. 5, § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 und 2, § 12 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und Satz 2, so-
wie § 13 dieses Vertrages zum Inhalt des Erbbaurechtes mit dinglicher Wirkung ge-
macht werden. 

§ 15 Erbbauzins 

(1)  
Die Gegenleistung besteht — wirtschaftlich — zum einen Teil in der Barabfindung gemäß 
Abs. 2 und zum anderen Teil in dem Erbbauzins gemäß Abs. 3 ff. 

(2)  
Der Erbbauberechtigte hat eine einmalige pauschale Barabfindung in Höhe von 
xxxxxxxxxxxxxx EURO (entspricht xxxxxx DM) pro m2 Wohnfläche zu bezahlen, mithin bei 
einer angenommenen Wohnfläche von ca. xxxxx m2 insgesamt xxxxxxxxxxx EURO 
(entspricht xxxxxxxxx,--.DM). 
Sobald die Wohnfläche entsprechend der erteilten -Baugenehmigung feststeht, sind 
Flächenmehrungen oder -minderungen ohne Zinsbeilage unverzüglich auszugleichen; werden 
über Tekturen Mehrungen erreicht, sind diese ebenfalls auszugleichen. 
Die — vorläufige — Barabfindung ist in Höhe von 50 % am 01.10.2000, in Höhe von 
weiteren 50 % am 01.10.2001 zur Zahlung fällig. Der Erbbauberechtigte kann über den 
vorbezeichneten Gesamtbetrag von xxxxxxxxxxx.EURO (entspricht xxxxxxxxx,—.DM) 
dem Eigentümer eine unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche, selbstschuldnerische 
Bürgschaft eines Bank- oder Versicherungsunternehmens innerhalb der EU übergeben. 
Die Bürgschaft ist mit Zahlung der ersten Rate der Barabfindung in Höhe von 50 % zur 
Freigabe, nach vollständiger Zahlung der Barabfindung zur Rückgabe fällig. 



(3)   
Der jährliche Erbbauzins beträgt pro m2 Wohnfläche xxxxxxxxxx EURO 
(entspricht xxxxx DM), bei einer angenommenen Fläche von xxxxxx m2 somit vorläufig 
xxxxxxxxx. EURO (entspricht xxxxxxxxx.DM). Sobald die endgültige Wohnfläche 
festgestellt ist, ist der laufende Erbbauzins entsprechend anzupassen; zurückliegende 
Anpassungsbeträge sind ohne Zinsbeilage auszugleichen. 
Im Hinblick auf die anfängliche Bau- und Verkaufsphase vereinbaren die Parteien 
schuldrechtlich, dass der laufende Erbbauzins erstmals ab xxxxxxxxx fällig ist und für die 
ersten zwölf Monate, also zeitanteilig vom xxxxxxxx bis xxxxxxxxx um 50 % reduziert sein 
soll. 
Der Erbbauzins beträgt für das Jahr 2000 daher xxxxxxxxxxx EURO 
(entspricht xxxxx DM) pro m2 Wohnfläche (9/12 von 50 % von xxxxxxxxx EURO oder xxxxx 
DM) und ist am xxxxxxxxx zur Zahlung fällig; 
für das Jahr xxxxx beträgt der Erbbauzins xxxxxxxxx EURO (entspricht xxxxx DM) pro 
m2 Wohnfläche (3/12 von 50 % von xxxxxxxxx EURO oder DM xxxxx/m2, zuzüglich 9/12 
von xxxxxxxxxx EURO oder DM xxxxx/m2 Wohnfläche) und ist am xxxxxxxxxxx zur 
Zahlung fällig. 
 
(4)  
Der Jahreserbbauzins ist am 1. Januar eines jeden Kalenderjahres im Voraus fällig und 
ohne Aufforderung bei Fälligkeit an den Grundstückseigentümer oder an die von ihm zur 
Entgegennahme ermächtigte Person oder Stelle unter Angabe der Grundstücksbezeichnung 
und des Zeitabschnitts, für den gezahlt wird, zu entrichten. Aus besonderem Grund und 
jederzeit widerruflich kann dem Erbbauberechtigten Teilzahlung in monatlichen, vierteljährlichen 
oder halbjährlichen Raten gewährt werden. Bis zur Eintragung des Erbbaurechts im 
Grundbuch ist der vereinbarte Erbbauzins als Nutzungsentgelt in gleicher Höhe zu zahlen. 
 
(5)   
Der Erbbauberechtigte ermächtigt den Grundstückseigentümer unwiderruflich, den 
Erbbauzins in der jeweiligen Höhe im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens zu erheben. 
Der Grundstückseigentümer wird dem Erbbauberechtigten rechtzeitig eine Mitteilung über 
den Beginn des Lastschrifteinzugsverfahrens zugehen lassen. 
 
(6)   
Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, den — vorläufigen - Erbbauzins gemäß oben Abs. 3 
Satz 1 durch Eintragung einer Reallast an 1. Rangstelle des Erbbaugrundbuches zugunsten 
des jeweiligen Grundstückseigentümers dinglich zu sichern. Als Inhalt der Reallast wird das 
Bestehenbleiben des Erbbauzinses nach § 9 Abs. 3 Ziff. 1 ErbbauVO vereinbart. Der 
Eigentümer verpflichtet sich bei einer Minderung der tatsächlich erzielten Wohnfläche, die 
Reallast entsprechend der Minderung betragsmäßig teilweise löschen zu lassen. 
Gleichzeitig verpflichtet sich der Erbbauberechtigte, im Falle einer Erhöhung der Wohnfläche 
eine weitere Erbbauzinsreallast, für die ebenfalls das Bestehenbleiben des Erbbauzinses nach 
§ 9 Abs. 3 Ziff. 1 ErbbauVO vereinbart wird, im Gleichrang mit der ursprünglichen 
Erbbauzinsreallast zu bewilligen. Zur Sicherung dieses Anspruches auf Eintragung einer 
weiteren Erbbauzinsreallast bewilligt der Erbbauberechtigte und beantragt der Eigentümer die 
Eintragung einer entsprechenden. Vormerkung am Erbbaurecht. 



Ergibt die Feststellung der erzielten Wohnfläche, dass der vorgemerkte Anspruch nicht zum 
Tragen kommen wird, wird der Eigentümer die Vormerkung zur Löschung beantragen. 

(7)  
Die Verteilung des Gesamt-Erbbauzinses gemäß Abschnitt II § 15 auf die noch zu bildenden 
einzelnen Wohnungserbbaurechte und Teilerbbaurechte (Garagen, Hobbykeiler, 
Kellerräume etc.) erfolgt nach billigem Ermessen des heutigen Erbbauberechtigten. 

(8)  
Voraussetzung für die Fälligkeit aller vorstehend genannten Zahlungen ist die schriftliche 
Bestätigung des Notars, dass ihm sämtliche zu diesem Vertrag notwendigen Ge-
nehmigungen vorliegen. 

§ 16 Erbbauzinsanpassung 

Gern. § 9 Abs. 1 ErbbauVO, § 1105 Abs. 1 Satz 2 BGB sind sich die Vertragsparteien darüber 
einig, dass der Erbbauzins gemäß Abschnitt 11 § 15 Abs. 3 Satz 1 und ggf. Abs. 6 auf der 
Grundlage der Lebenshaltungskosten vereinbart ist und wertgesichert sein soll. Hat sich der vom 
Statistischen Bundesamt in Wiesbaden für das Basisjahr 1995 = 100 ermittelte Preisindex für die 
Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland oder der an seine Stelle tretende Index 
nach 3 Jahren vom 1.04.2000 an bzw. nach 3 Jahren vom zurückliegenden letzten 
Anpassungsdatum an gegenüber dem Indexstand vom 1.04.2000 bzw. vom Monat der letzten 
Anpassung geändert, so erhöht oder ermäßigt sich der Erbbauzins gemäß Abschnitt II § 15 Abs. 
3 und ggfs. Abs. 6 bzw. der Erbbauzins gemäß der letzten Anpassung in demselben prozentualen 
Verhältnis, ohne dass es eines gesonderten Anpassungsverlangens bedarf. Diese Vereinbarung ist 
als Inhalt der Erbbauzinsreallast in das Grundbuch einzutragen. 

§ 17 Gegenseitiges Vorkaufsrecht. 

(1)  

Die Grundstückseigentümerin bestellt dem jeweiligen Erbbauberechtigten ein dingliches 
Vorkaufsrecht für jeden Fall des Verkaufs des Grundstücks. Dies gilt nicht für einen Verkauf des 
Grundstücks an einen Rechtsträger, der aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder satzungsgemäß 
unmittelbar oder mittelbar xxxx. 

(2)  
Der Erbbauberechtigte bestellt dem jeweiligen Grundstückseigentümer an dem Erbbaurecht ein 
dingliches Vorkaufsrecht für jeden Fall des Verkaufs des Erbbaurechts oder eines Teiles davon mit 
Rang nach der Erbbauzinsreallast an zweiter Rangstelle. 



§ 18 Kosten 

Der Erbbauberechtigte hat die Kosten dieses Vertrages einschließlich seiner 
Durchführung und Änderung, die Grunderwerbsteuer und anfallende Vermessungs- 
und Vermarkungskosten zu tragen, ebenso die Kosten des Heimfalls, der Löschung 
des Erbbaurechts und der Schließung des Erbbaugrundbuches. 

§ 19 Bestandskraftvereinbarung 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nicht wirksam sein oder sollte dieser Vertrag 
eine Lücke enthalten, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen vertraglichen Be-
stimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien vereinbaren in diesem Falle eine Be-
stimmung, die dem am nächsten kommt, was sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit oder 
der Lücke vereinbart hätten. 

§ 20 Haftung als Gesamtschuldner 

(1)  
Mehrere Erbbauberechtigte haften für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Ge-
samtschuldner. 

(2)  
Jeder Erbbauberechtigte ist dem Grundstückseigentümer gegenüber zur 
Vertretung der anderen Erbbauberechtigten bei der Abgabe und Entgegennahme 
von Erklärungen befugt. 

(3)  
Tatsachen, die gegenüber einem von mehreren Erbbauberechtigten dieses Vertrages 
Ansprüche des Grundstückseigentümers begründen, müssen die anderen Erbbaube-
rechtigten auch gegenüber sich gelten lassen. 

§ 21 Zwangsvollstreckungsunterwerfung 

Der Erbbauberechtigte unterwirft sich wegen aller in der Urkunde eingegangenen Ver-
pflichtungen zur Leistung bestimmter Geldbeträge, insbesondere des Erbbauzinses 
gemäß Abschnitt 11 § 15 Abs. 2, Abs. 3 und ggf. Abs. 6 und — soweit zulässig — auch 
wegen der sich aus einer etwaigen Erhöhung gern. Abschnitt 11 § 16 ergebenden Erb-
bauzinserhöhungsbeträge der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde 
in sein gesamtes Vermögen. Weiter unterwirft sich der Erbbauberechtigte als 
solcher hinsichtlich des dinglichen Anspruchs auf die einzelnen wiederkehrenden 
Erbbauzinszahlungen schuldrechtlich gegenüber dem Grundstückseigentümer der 
Duldung der Zwangsvollstreckung in das Erbbaurecht selbst. Der Notar wird 
ermächtigt, eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde dem 
Grundstückseigentümer jederzeit auf Antrag zu erteilen, ohne dass es hierzu des 
Nachweises der Fälligkeit bedarf. Eine Umkehr der Beweislast ist damit nicht 
verbunden. 



§ 22 Rechtsnachfolge und Anschriftenänderung 

(1) 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihren Rechtsnachfolgern die Übernahme sämt-
licher schuldrechtlicher Bestimmungen und Verpflichtungen aus diesem Vertrag und 
deren Weitergabe an etwaige weitere Rechtsnachfolger aufzuerlegen, in der Weise, 
dass jeder weitere Rechtsnachfolger in der gleichen Weise verpflichtet wird. 

(2) 

Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, jede Änderung seiner Postanschrift unverzüglich 
dem Grundstückseigentümer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mitzuteilen. Bei Verstoß 
gegen diese Verpflichtung haftet der Erbbauberechtigte auf Schadenersatz. 

§ 23 Formerfordernisse, Genehmigungsvorbehalt durch Stiftungsaufsicht 

Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Abschluss, Änderungen und Ergänzungen 
dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und der Genehmigung der 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Die Genehmigung der xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist ferner 
erforderlich zur Wirksamkeit von Zustimmungserklärungen des Eigentümers gemäß Abschnitt 
11 § 3 Abs. 4, § 5 Abs. 5, § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 1 dieses Vertrages. Kirchliche Aufsichts-
behörde ist bei Vertragsabschluss die 

Erzbischöfliche Finanzkammer,  
Maxburgstraße 2, 80333 München. 

§ 24 Grundbucherklärung 

Die Vertragsparteien werden nach Anerkennung des amtlichen Vermessungsergebnisses die 
dingliche Einigung über die Bestellung der nachfolgenden Rechte erklären und diese sodann 
wie folgt zur Eintragung bewilligen und beantragen: 
(1) In das Grundbuch des in Abschnitt 1 bezeichneten Grundstücks in Abt. II 

einzutragen: 
a) an 1. Rangstelle das Erbbaurecht 
b) das dingliche Vorkaufsrecht für den jeweiligen Erbbauberechtigten gemäß Abschnitt 

Il § 17 Abs. 1 dieses Vertrages im Rang nach dem Erbbaurecht. 
(2) Für das vereinbarte Erbbaurecht ein Erbbaugrundbuch anzulegen und in 

dieses einzutragen: 
a) den Inhalt des Erbbaurechts gemäß Abschnitt II § 14 dieses Vertrages, 
b) in Abt. II unter Nummer 1 eine Reallast für den Erbbauzins gemäß Abschnitt II § 

15 Abs. 3 Satz 1 dieses Vertrages zugunsten des jeweiligen 
Grundstückseigentümers mit der Maßgabe von Abschnitt II § 15 Abs. 6 Satz 2 
und § 16, 

c) in Abt. II unter Nummer 2 im Gleichrang mit Nummer 1 eine Vormerkung zur Eintragung 
einer weiteren Erbbauzinsreallast gemäß Abschnitt II § 15 Abs. 6 Satz 5 dieses 
Vertrages. 

d) in Abt. II unter Nummer 3 ein dingliches Vorkaufsrecht gemäß Abschnitt 11 § 17 
Abs. 2 dieses Vertrages zugunsten des. jeweiligen Grundstückseigentümers 
im Rang nach dem Recht aus b) und c). 



(3) 
Der Erbbauberechtigte beantragt, dem Grundstückseigentümer zwei beglaubigte Ab-
schriften des Erbbaugrundbuches zu erteilen. 

§ 25 Vormerkung, Messungsanerkennung 

(1)  
Der Grundstückseigentümer bewilligt und der Erbbauberechtigte beantragt die Eintra-
gung einer 

V o r m e r k u n g  

gemäß § 883 BGB am in Abschnitt I § 1 bezeichneten Grundbesitz zur Sicherung des 
Anspruchs des Erbbauberechtigten auf Einräumung des Erbbaurechts im Grundbuch. Die 
Vormerkung erhält bei Flst. 432 Gleichrang mit der Vormerkung zugunsten des Erwerbers 
des Erbbaurechtes an der Restfläche von Flst. 432. Zug um Zug mit der Eintragung des 
Erbbaurechts im Grundbuch bewilligt und beantragt der Erbbauberechtigte die Löschung 
seiner Vormerkung im Grundbuch, soweit nicht Zwischeneintragungen ohne seine Zustimmung 
oder Mitwirkung erfolgten. 
Der Erbbauberechtigte gibt bereits heute die nicht von seinem Anspruch auf Einräumung der 
Erbbaurechte betroffenen Grundstücksflächen von seiner zur Sicherung dieser Ansprüche 
bestellten Vormerkung frei und bewilligt und beantragt den Vollzug der Freigabe im 
Grundbuch. 
Der amtierende Notar wird hiermit ausdrücklich ermächtigt, diese Flächen nach Vorliegen des 
amtlichen Messungsergebnisses zu bezeichnen. 

(2)  
Die Vertragsteile verpflichten sich, nach Vorliegen des amtlichen Messungsergebnisses 
dieses anzuerkennen und die Einigung über die Bestellung des Erbbaurechts gemäß 
Abschnitt Il § 24 zu erklären und sämtliche dort bezeichneten Eintragungsanträge zu stellen. 

(3)  
Die Vertragsteile weisen den Notar an, die Einigung über die Bestellung des Erbbau-
rechts erst dann dem Grundbuchamt zum Vollzug vorzulegen, wenn ihm der Nachweis 
der vollständigen Bezahlung des Geldbetrags in Höhe. der Barabfindung gemäß Ab-
schnitt Ii § 15 (2) erbracht oder ihm nachgewiesen wird, dass dem Grundstückseigen-
tümer eine unbedingte, unwiderrufliche, unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft 
einer Bank oder Versicherung innerhalb der EU über den Betrag gestellt wurde. 
Bis dahin sind Ausfertigungen und beglaubigte Ablichtungen nur im Auszug ohne den 
Textteil der Einigung zu erteilen. 

§ 26 Künftige öffentliche Grundstücksflächen 

(1) 

Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich hiermit, die in Abschnitt § 2 Ziff. 4. und 
Ziff. 5. bezeichneten Grundstücke auf Verlangen des Erbbauberechtigten entgeltlich 
oder unentgeltlich an die Landeshauptstadt München als öffentliche Grün- bzw. Wege-
flächen zu Eigentum zu übertragen. 



(2)  
Der Grundstückseigentümer räumt hiermit den Erbbauberechtigten der in Abschnitt  
§ 2 Ziff. 1, 2 und 3 bezeichneten Grundstücke das unentgeltliche Recht auf gemein- 
same Nutzung des Wegegrundstückes und des jeweiligen Teils der Grünfläche ein, 
wie im beigefügten Lageplan eingezeichnet. 
Das Recht besteht während der gesamten Bauzeit, kann auch von am Bau beteiligten 
Dritten ausgeübt werden und ist bei einer Veräußerung an die Landeshauptstadt 
dieser aufzuerlegen, ebenso die Übernahme evtl. notwendiger Abstandsflächen von 
den Baugrundstücken auf diese Grün- und Wegegrundstücke. 
 

(3)  
Hat die Landeshauptstadt München diese Grundstücke entgegen der mündlichen 
Absichtserklärung bis zur Beurkundung der Messungsanerkennung und Einigung über 
den Rechtsübergang nicht erworben, so sind die Erbbauberechtigten bei Beurkundung 
der Messungsanerkennung und Einigung über den Rechtsübergang zur Übernahme 
dieser Flächen entsprechend dem in Abs. 2 genannten Lageplan verpflichtet, indem 
das Erbbaurecht auf diese zu vereinigenden Grundstücke gemäß Abschnitt II § 3 (3) 
erstreckt wird. 
Die Vertragsteile verpflichten sich zur Abgabe aller Erklärungen und Vornahme aller 
dazu notwendigen Beurkundungen. 
Die Parteien sind darüber einig, dass dies keine Erhöhung des Erbbauzinses oder der 
Barabfindung bewirkt. 

 
§ 27 Rücktrittsrecht 
 

Zeigen sich bei Aushub der Baugruben künstlich entstandene 
Bodenmängel wie Auffüllung, schädliche Bodenveränderungen und/oder Altlasten 
und erhöhen deren Beseitigungskosten den Gesamtaufwand der Herstellung der 
Baumaßnahme wesentlich, so steht beiden Vertragsparteien das Recht zu, von diesem 
Vertrag zurückzutreten. 
Bleiben die Beseitigungskosten unter der Wesentlichkeitsschwelle, werden sich die 
heutigen Vertragsparteien über eine angemessene Anpassung des Erbbauzinses 
verständigen. 
Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, unmittelbar nach Entdeckung eines der 
vorgenannten Mängel dem Grundstückseigentümer Anzeige zu erstatten. 
Der Erbbaurechtsgeber verpflichtet sich hiermit, sich wegen der in Satz 1 und 2 
getroffenen Regelungen bis zur Beendigung der Aushubarbeiten, längstens bis 
31.12.2001, nicht auf eine etwaige Verjährung zu berufen. 

Das Rücktrittsrecht besteht, solange der Rücktrittsgrund gegeben ist, längstens bis 
31.12.2001. 
Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes zu erklären. 

Macht der Erbbauberechtigte von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, so hat er auf seine 
Kosten den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, eine Verzinsung etwa zurück-
zugewährender Geldbeträge wird ausgeschlossen. 



§ 28 Besondere Vereinbarungen 

(1)  
Der Begriff „Wohnfläche" wird definiert wie folgt: 
Die Wohnflächenermittlung erfolgt nach der 2. Berechnungsverordnung anhand der Fertig- oder 
der Rohbaumaße. Abweichend von § 43 (3) dieser Verordnung darf aber bei Ermittlung anhand 
der Rohbaumaße nur ein Putzabzug von 1,5 vom Hundert vorgenommen werden. 
§ 44 Abs. 2 der 2. Berechnungsverordnung ist mit einem Satz von 50 % anzuwenden, bei den 
Dachterrassen der Wohnungen im Terrassengeschoß mit 33 1/3 %. 
Die Bestimmungen in Abschnitt II § 15 (7) bleiben unberührt. 

(2)  
Die Vertragsteile sind darüber einig, dass aufgrund der Größe des Bauvorhabens eine 
wirtschaftlich sinnvolle Bebauung des Vertragsgegenstandes u. U. in mehreren Abschnitten mit 
zeitlicher Verschiebung erfolgen muss. 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich hiermit für diesen Fall bis xxxxxxxxxx, auf Antrag des 
Erbbauberechtigten die Laufzeit des Erbbaurechtes für die noch nicht errichteten Häuser bei 
deren Baubeginn in einem notariellen Nachtrag zum heutigen Vertrag so zu verlängern, dass 
eine Laufzeit von noch 75 Jahren ab geplanter Fertigstellung gegeben ist; ein Bauzeitenplan 
ist vom Erbbauberechtigten vorzulegen. Entsprechend anzupassen sind Abschnitt 11 §§ 2, 5 
(1), 10 (4. a), 13 (1), und 15 (2) in Verbindung mit § 16. 

(3)  
Sofern am Erbbaurecht Dienstbarkeiten oder Reallasten für öffentliche Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen oder —anlagen zu bestellen sind, verpflichtet sich der Grund-
stückseigentümer auf Verlangen der Berechtigten, diese Rechte entsprechend auch an dem 
mit dem Erbbaurecht belasteten Grundstück zu bestellen. 
Die Kosten hierfür einschließlich des grundbuchamtlichen Vollzugs trägt der Erbbauberechtigte. 

(4)  
Sofern evtl. im Erbbaurecht errichtete Privatwege nach dem Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
dem öffentlichen Verkehr zu widmen sind, verpflichtet sich der Eigentümer dieser Widmung 
auch für das Erbbaugrundstück bedingungslos zuzustimmen. 

§ 29 Vollmacht 

Der Grundstückseigentümer 
be vo l l mäc h t i g t  
die jeweiligen Erbbauberechtigten an den Grundstücken gemäß Abschnitt I § 2 Ziff. 1., 
2. und 3. gemeinsam, ihn umfassend 
a) bei der Durchführung und Beantragung der Vermessung und 
b) bei Durchführung einer Planvermessung, der späteren Abmarkung und 

Vermessung in der Natur und bei einem evtl. Grenzregelungsverfahren 
einschließlich aller zum grundbuchamtlichen Vollzug erforderlichen 
Rechtshandlungen zu vertreten 



Die Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
Die Erteilung von Untervollmachten an Angestellte des Erbbauberechtigten ist zulässig. 

§ 30 Belehrungen 

Die Vertragsteile wurden vom Notar insbesondere hingewiesen auf 

1. den Zeitpunkt und die Voraussetzungen der Entstehung der Erbbaurechte, 
wozu die erstrangige Eintragung im Grundbuch erfolgt und hierfür die Unbe-
denklichkeitsbescheinigung (Quittung über die vom Erbbauberechtigten 
bezahlte Grunderwerbsteuer) des Finanzamtes und das amtliche Messungs-
ergebnis vorliegen und eine Nachtragsurkunde aufgenommen sein muss. 

2. Die Haftung aus eingetragenen Belastungen, für Kosten und Steuern und 
für etwaige Rückstände an öffentlichen Lasten und Abgaben. 

3. Die Bedeutung von Zahlungen ohne entsprechende dingliche Sicherung. 

4. Die Bestimmungen des Baugesetzbuches. 

5. Die Notwendigkeit der Beurkundung aller getroffenen Vereinbarungen.  

Gemäß § 19 (4) BauGB ist eine Teilungsgenehmigung nicht notwendig; der Notar wird 
beauftragt, das erforderliche Zeugnis gemäß § 20 Abs. 2 BauGB einzuholen. 
Vorkaufsrechte stehen der Landeshauptstadt München gemäß § 24 (2) BauGB nicht 
zu. 

§ 31 Sonstiges 

(1)  
Auf die Anlage 1, die dieser Urkunde als Bestandteil beigefügt ist, wird verwiesen; sie 
wurde den Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt und von ihnen genehmigt. 

(2)  Alle in dieser Urkunde gestellten Anträge können getrennt vollzogen 
werden. 

(3)  
Allen Löschungen und allen zur Rangbeschaffung von Rechten erforderlichen Erklä-
rungen wird mit dem Antrag auf Vollzug im Grundbuch zugestimmt. 



§ 32 Ausfertigung 

Von dieser Urkunde erhalten 

der Erbbauberechtigte eine Ausfertigung, 
jeder Vertragsteil 
der Erbbauberechtigte, 
das Grundbuchamt, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 
je eine beglaubigte Abschrift,  

der Gutachterausschuss der Stadt München, 
das Finanzamt - Grunderwerbsteuerstelle - 
das Vermessungsamt (auszugsweise) über den Erbbauberechtigten je 
eine unbeglaubigte Abschrift. 

§ 33 Soziale Bindung 
 

(1)   
Die Beteiligten haben Kenntnis vom Inhalt des Sozialen Bindungsvertrages zwischen der 
Landeshauptstadt München und dem Erbbauberechtigten vom 20.10.1999, wie er dieser 
Urkunde als Beilage 1 beigeheftet ist. 

In diesem Vertrag wurde der Verkaufspreis des gebundenen Teils des zusätzlichen 
Baurechts mit höchstens xxxxx,-- DM/qm Wohnfläche festgelegt, der vom Erbbau-
berechtigten kalkulierte Verkaufspreis beträgt durchschnittlich xxxxx,— DM/qm Wohn-
fläche. 

(2)  
Da die Beantragung des zusätzlichen Baurechts auf Wunsch und im Interesse des 
Grundstückseigentümers erfolgt, vereinbaren die Vertragsteile hiermit einvernehmlich, 
dass diese »Sozialabgabe" wirtschaftlich vom Grundstückseigentümer getragen wird wie 
folgt: 

a)  
Weist der heutige Erbbauberechtigte nach, dass er Wohnungserbbaurechte entspre-
chend den Vereinbarungen des Bindungsvertrages veräußert hat, so entfällt für diese 
Wohnfläche die Verpflichtung zur Zahlung der einmaligen pauschalen Barabfindung 
gemäß Abschnitt II § 15 (2), maximal jedoch für vorläufig xxx m2 Wohnfläche (xxx m2 
Geschoßfläche x 0,78); die endgültige Obergrenze wird entsprechend den Präzisie-
rungen der Bindungsvereinbarung nach Vorliegen der Baugenehmigung festgelegt. Die 
Vereinbarungen über den laufenden Erbbauzins gemäß Abschnitt II § 15 (3) bleiben 
unverändert. 

Die Bestimmungen von Abschnitt II § 13 (1) letzter Satz finden für diesen Wohnraum 
keine Anwendung. 

b)  
Weist der heutige Erbbauberechtigte nach, dass er Wohnungserbbaurechte entspre-
chend den Vereinbarungen des Bindungsvertrages (maximal jedoch für vorläufig 
xxx.qm Wohnfläche, wobei die endgültige Obergrenze entsprechend den 



Präzisierungen der Bindungsvereinbarung nach Vorliegen der Baugenehmigung festgelegt 
wird) veräußert hat, leistet der Grundstückseigentümer darüber hinaus einen 
Baukostenzuschuss in Höhe von xxxxxxxx EURO (entspricht xxxxxx DM) pro m2 
Wohnfläche. Dieser wird fällig, sobald die Ansprüche des Erwerbers auf Rechtsübergang 
durch Eintragung einer Vormerkung am erworbenen Wohnungserbbaurecht im Grundbuch 
gesichert sind. 
Dem heutigen Erbbauberechtigten wird das Recht eingeräumt, den fälligen Bauko-
stenzuschuss mit der einmaligen Barabfindung gemäß Abschnitt I! § 15 (2) zu verrechnen. 

(3)  
Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, dem Grundstückseigentümer vor Beurkundung der 
Teilungserklärung gemäß § 8 WEG die Wohnungserbbaurechte zu benennen, die er dieser 
Sozialen Bindung unterwerfen will. 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, bei diesen Wohnungserbbaurechten nach 
Abschluss des Kaufvertrages zwischen dem heutigen Erbbauberechtigten und dem 
Erwerber mit seinem Vorkaufsrecht zurückzutreten hinter die für die Landeshauptstadt 
München zur Sicherung des Vorkaufsrechts gemäß Sozialem Bindungsvertrag 
einzutragende Vormerkung gemäß § 883 BGB. 

(4)  
Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, evtl. Änderungen des in vorstehend (1) bezeichneten 
Bindungsvertrages nur in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer vorzunehmen und ihn 
bei Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Rechtsgrund, zu informieren. 
 
 
 

Vorgelesen vom Notar,  
von den Beteiligten genehmigt  

und eigenhändig unterschrieben: 


